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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/65/454 und Corr.1)] 

65/240. Weltweite Bemühungen um die vollständige Beseitigung 
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit 
und damit zusammenhängender Intoleranz und die 
umfassende Umsetzung und Weiterverfolgung der Erklärung 
und des Aktionsprogramms von Durban  

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 52/111 vom 12. Dezember 1997, in der sie be-
schloss, die Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit 
und damit zusammenhängende Intoleranz einzuberufen, und ihre Resolutionen 56/266 vom 
27. März 2002, 57/195 vom 18. Dezember 2002, 58/160 vom 22. Dezember 2003, 59/177 
vom 20. Dezember 2004 und 60/144 vom 16. Dezember 2005, in denen sie den Weg für die 
umfassende Weiterverfolgung und wirksame Umsetzung der Ergebnisse der Weltkonferenz 
vorgab, und in dieser Hinsicht unterstreichend, wie wichtig die vollständige und wirksame 
Durchführung der genannten Resolutionen ist, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 64/148 vom 18. Dezember 2009, in der sie 
unter anderem dazu aufrief, den zehnten Jahrestag der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban, die von der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz angenommen wurden1, zu 
begehen, was für die internationale Gemeinschaft eine wichtige Gelegenheit darstellt, ihre 
Entschlossenheit zur Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz zu bekräftigen, namentlich durch die 
Mobilisierung politischen Willens auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene, mit 
dem Ziel, konkrete Ergebnisse zu erreichen, 

 Kenntnis nehmend von dem Beschluss 3/103 des Menschenrechtsrats vom 8. Dezem-
ber 20062, mit dem der Rat in Befolgung des Beschlusses und der Weisung der Weltkonfe-
renz den Ad-hoc-Ausschuss des Menschenrechtsrats zur Ausarbeitung ergänzender Normen 

_______________ 
1 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/ 
conf/ac189-12.pdf. 
2 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53), 
Kap. II, Abschn. B. 
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einsetzte, und den Ausschuss ermutigend, bei der Ausübung seines Mandats weitere Fort-
schritte zu erzielen, 

 eingedenk der Verantwortung und der Verpflichtungen des Menschenrechtsrats, die 
aus dem Ergebnis der Durban-Überprüfungskonferenz hervorgehen3,  

 erneut darauf hinweisend, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren sind und einen konstruktiven Beitrag zur Entwicklung und zum Wohlergehen ihrer 
Gesellschaften leisten können und dass jede Lehre rassischer Überlegenheit wissenschaft-
lich falsch, moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und gefährlich ist und zusammen 
mit Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz getrennter menschlicher Rassen nach-
zuweisen, abzulehnen ist, 

 überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängende Intoleranz sich gegenüber Frauen und Mädchen auf unterschiedliche 
Weise manifestieren und zu den Faktoren gehören können, die für eine Verschlechterung ih-
rer Lebensbedingungen, Armut, Gewalt, vielfältige Formen der Diskriminierung und die 
Einschränkung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verantwortlich sind, sowie die 
Notwendigkeit anerkennend, die Geschlechterperspektive in die einschlägigen politischen 
Konzepte, Strategien und Aktionsprogramme zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz zu integrie-
ren, um vielfältige Formen der Diskriminierung anzugehen, 

 unter Hervorhebung der vorrangigen Bedeutung des politischen Willens, der interna-
tionalen Zusammenarbeit sowie einer ausreichenden Finanzierung auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene, wenn es darum geht, allen Formen und Ausprägungen von Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Into-
leranz entgegenzutreten, 

 bestürzt über die Zunahme rassistischer Gewalt und fremdenfeindlichen Gedanken-
guts in vielen Teilen der Welt, in politischen Kreisen, in der öffentlichen Meinung und in 
der Gesellschaft überhaupt, unter anderem infolge wieder auflebender Aktivitäten von Ver-
einigungen, die auf der Basis rassistischer und fremdenfeindlicher Programme und Satzun-
gen gegründet wurden, und der anhaltenden Nutzung dieser Programme und Satzungen zur 
Förderung rassistischer Ideologien oder zur Aufstachelung dazu, 

 unterstreichend, wie wichtig und dringend es ist, die weiter anhaltenden und gewalt-
samen Tendenzen in Verbindung mit dem Rassismus und der Rassendiskriminierung zu be-
seitigen, und sich dessen bewusst, dass jede Form der Straflosigkeit bei Verbrechen, die 
durch rassistische und fremdenfeindliche Einstellungen motiviert sind, zur Schwächung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie beiträgt, das Wiederauftreten solcher Verbrechen oft 
begünstigt und nur durch entschlossenes Handeln und Zusammenarbeit beseitigt werden 
kann, 

 in der Erkenntnis, dass die Mobilisierung von Ressourcen, eine wirksame weltweite 
Partnerschaft und die internationale Zusammenarbeit im Kontext der Ziffern 157 und 158 
des Aktionsprogramms von Durban von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Verwirkli-
chung der auf der Weltkonferenz eingegangenen Verpflichtungen sind, 

 mit dem Ausdruck ernster Besorgnis über das Ausbleiben von Fortschritten bei der 
Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban, insbesondere der we-
sentlichen Ziffern 157 bis 159 des Aktionsprogramms, 

_______________ 
3 Siehe A/CONF.211/8. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/a-conf-211-8.pdf. 
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 unter Begrüßung der anhaltenden Entschlossenheit der Hohen Kommissarin der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte, dem Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz ein schärferes Profil zu ge-
ben und ihn besser bekannt zu machen, und in der Erkenntnis, dass die Hohe Kommissarin 
dies zu einer Querschnittsaufgabe in den Tätigkeiten und Programmen ihres Amtes machen 
muss, 

 sowie unter Begrüßung der Arbeit, die die Zwischenstaatliche Arbeitsgruppe für die 
wirksame Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban auf ihrer vom 
5. bis 16. Oktober 2009 beziehungsweise vom 11. bis 22. Oktober 2010 abgehaltenen sie-
benten4 und achten5 Tagung leistete, insbesondere der Empfehlung zur Begehung des zehn-
ten Jahrestags der Annahme der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban6, und 
der Behandlung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Arbeitsgruppe durch den 
Menschenrechtsrat mit Interesse entgegensehend, 

 anerkennend, dass der Sport als universelle Sprache zur Erziehung der Menschen zu 
den Werten der Vielfalt, der Toleranz und der Fairness beitragen und als Mittel zur Bekämp-
fung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz dienen kann, 

 unter Begrüßung der Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft der Fédération Inter-
nationale de Football Association 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien und betonend, 
wie wichtig es ist, diese Veranstaltungen weiter dazu zu nutzen, Verständigung, Toleranz 
und Frieden zu fördern und die Anstrengungen im Kampf gegen Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz zu fördern und 
zu stärken, 

I 

Allgemeine Grundsätze 

 1. erkennt an, dass das Verbot der Rassendiskriminierung, des Völkermords, des 
Verbrechens der Apartheid oder der Sklaverei, wie in den Verpflichtungen aus den einschlä-
gigen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte festgelegt, nicht außer Kraft gesetzt 
werden darf; 

 2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über alle Formen des Rassismus und der Rassen-
diskriminierung, einschließlich damit zusammenhängender rassisch motivierter Gewalt-
handlungen und Akte der Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, sowie über Propagandatä-
tigkeiten und Organisationen, die versuchen, Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz in irgendeiner Form zu rechtfertigen 
oder zu fördern, und verurteilt sie unmissverständlich; 

 3. betont erneut, dass die internationale Zusammenarbeit ein wesentlicher Grund-
satz bei der Verwirklichung des Ziels, Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz vollständig zu beseitigen, und bei der um-
fassenden Umsetzung und Weiterverfolgung der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Durban1 ist; 

 4. bekundet ihre tiefe Besorgnis über unzureichende Reaktionen auf neu entste-
hende und wieder auflebende Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz und fordert die Staaten nachdrück-

_______________ 
4 Siehe A/HRC/13/60. 
5 Siehe A/HRC/16/64. 
6 Ebd., Abschn. X.C. 
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lich auf, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen diese Geißeln entschieden vorzugehen, mit 
dem Ziel, ihr Auftreten zu verhindern und die Opfer zu schützen; 

 5. unterstreicht die unbedingte Notwendigkeit, gegen alle zeitgenössischen For-
men und Ausprägungen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz, darunter die Aufstachelung zu solchem 
Hass, Erstellung von Personenprofilen auf der Basis der Rasse und die Werbung für rassisti-
sche und fremdenfeindliche Handlungen im Cyberspace, anzugehen, mit dem Ziel, den Op-
fern größtmöglichen Schutz zu gewähren, rechtliche Abhilfemöglichkeiten bereitzustellen 
und die Straflosigkeit zu bekämpfen; 

 6. betont, dass die Staaten und internationalen Organisationen dafür verantwortlich 
sind, sicherzustellen, dass die im Kampf gegen den Terrorismus ergriffenen Maßnahmen 
keine Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung oder der natio-
nalen oder ethnischen Herkunft bezwecken oder bewirken, und fordert alle Staaten nach-
drücklich auf, alle Formen von Ermittlungen oder Kontrollen auf der Basis der Rasse einzu-
stellen beziehungsweise zu unterlassen; 

 7. ist sich dessen bewusst, dass die Staaten geeignete und wirksame gesetzgeberi-
sche, gerichtliche, regulatorische und Verwaltungsmaßnahmen zur Verhütung von und zum 
Schutz vor rassistischen Handlungen, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängender Intoleranz durchführen und durchsetzen sollen, um damit zur 
Verhütung von Menschenrechtsverletzungen beizutragen; 

 8. ist sich außerdem dessen bewusst, dass Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz aufgrund der Rasse, der 
Hautfarbe, der Abstammung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft auftreten und 
dass die Opfer mehrfache oder verschärfte Formen der Diskriminierung aus anderen damit 
zusammenhängenden Gründen erleiden können, wie etwa aufgrund des Geschlechts, der 
Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der sozialen Herkunft, 
des Vermögens und der Geburt; 

 9. erklärt erneut, dass jedes Eintreten für nationalen, rassischen oder religiösen 
Hass, durch das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, durch 
Gesetz zu verbieten ist; 

 10. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung 
krimineller Handlungen zu treffen, die durch Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz motiviert sind, namentlich Maß-
nahmen, die sicherstellen, dass derartige Beweggründe bei der Strafzumessung als erschwe-
rende Umstände angesehen werden, die verhindern, dass diese Verbrechen straflos bleiben, 
und die die Rechtsstaatlichkeit gewährleisten; 

 11. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihr Einwanderungsrecht und ihre Ein-
wanderungspolitik und -praxis zu überprüfen und erforderlichenfalls dahingehend zu ändern, 
dass sie frei von Rassendiskriminierung sind und mit ihren Verpflichtungen aus den interna-
tionalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen; 

 12. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit den in Ziffer 147 des Aktionspro-
gramms von Durban eingegangenen Verpflichtungen alle notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, um die Aufstachelung zu durch Rassenhass motivierter Gewalt, auch durch den 
Missbrauch der Printmedien, der audiovisuellen und elektronischen Medien sowie der neu-
en Kommunikationstechnologien, zu bekämpfen, und in Zusammenarbeit mit den Dienste-
anbietern die Nutzung dieser Technologien, einschließlich des Internets, im Kampf gegen 
Rassismus zu fördern, wobei den internationalen Normen für das Recht der freien Mei-
nungsäußerung entsprochen werden muss und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen 
sind, um dieses Recht zu garantieren; 
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 13. legt allen Staaten nahe, in ihre Lehrpläne und Sozialprogramme auf allen Ebe-
nen je nach den Gegebenheiten die Vermittlung von Kenntnissen über alle Kulturen, Zivili-
sationen, Religionen, Völker und Länder und von Toleranz und Achtung für diese sowie In-
formationen über die Weiterverfolgung und Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban aufzunehmen; 

 14. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, bei der Gestaltung und Ausarbeitung 
von Präventiv-, Ausbildungs- und Schutzmaßnahmen zur Beseitigung von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz auf al-
len Ebenen die Geschlechterperspektive durchgängig zu integrieren, um zu gewährleisten, 
dass diese Maßnahmen der unterschiedlichen Situation von Frauen und Männern gerecht 
werden; 

II 

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung 

 15. erklärt erneut, dass der weltweite Beitritt zu dem Internationalen Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung7 und seine vollständige Durch-
führung von höchster Wichtigkeit für den Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz sowie für die Förderung der 
Gleichheit und Nichtdiskriminierung in der Welt sind; 

 16. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass entgegen den in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Durban1 eingegangenen Verpflichtungen die universelle 
Ratifikation des Übereinkommens noch nicht erreicht wurde, und fordert alle Staaten, die 
dem Übereinkommen bisher noch nicht beigetreten sind, auf, dies dringend zu tun; 

 17. fordert in diesem Zusammenhang das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte nachdrücklich auf, auf seiner Website eine Liste der Län-
der zu führen und regelmäßig zu aktualisieren, die das Übereinkommen noch nicht ratifi-
ziert haben, und diese Länder zu ermutigen, es möglichst bald zu ratifizieren; 

 18. bekundet ihre Besorgnis über die gravierenden Verzögerungen bei der Vorlage 
überfälliger Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung, die 
die Wirksamkeit des Ausschusses beeinträchtigen, ruft alle Vertragsstaaten des Überein-
kommens nachdrücklich auf, ihre Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, und bekräftigt, wie 
wichtig es ist, den Ländern, die technische Hilfe für die Ausarbeitung ihrer Berichte an den 
Ausschuss beantragen, diese Hilfe zu gewähren; 

 19. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die Änderung des Artikels 8 des 
Übereinkommens betreffend die Finanzierung des Ausschusses zu ratifizieren, und fordert 
ausreichende zusätzliche Mittel aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen, um 
dem Ausschuss die uneingeschränkte Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen; 

 20. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens nachdrücklich auf, unter ge-
bührender Berücksichtigung der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte8 nieder-
gelegten Grundsätze sowie des Artikels 5 des Übereinkommens verstärkte Anstrengungen 
zur Erfüllung der Verpflichtungen zu unternehmen, die sie gemäß Artikel 4 des Überein-
kommens eingegangen sind; 

_______________ 
7 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II 
S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164. 
8  Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
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 21. erinnert daran, dass der Ausschuss die Auffassung vertritt, dass das Verbot der 
Verbreitung auf rassischer Überlegenheit oder Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit 
dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem Recht der freien Meinungsäußerung nach Artikel 
19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Artikel 5 des Übereinkommens ver-
einbar ist; 

 22. begrüßt es, dass der Ausschuss betont hat, wie wichtig die Weiterverfolgung der 
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängende Intoleranz ist, und Maßnahmen zur besseren Durchführung des Über-
einkommens sowie zur Stärkung der Arbeitsweise des Ausschusses empfohlen hat; 

 23. fordert die Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Kraft Stehende zu tun, um sicher-
zustellen, dass ihre Maßnahmen zur Bewältigung der derzeitigen Finanz- und Wirtschafts-
krise nicht zu verstärkter Armut und Unterentwicklung und möglicherweise weltweit zu ei-
ner Zunahme von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz gegenüber Ausländern, Einwanderern und Angehörigen natio-
naler oder ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten führen; 

III 

Sonderberichterstatter über zeitgenössische Formen des Rassismus, der 
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender 

Intoleranz und Folgemaßnahmen zu seinen Besuchen 

 24. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderberichterstatters über zeitgenössi-
sche Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz9 und den darin enthaltenen Empfehlungen; 

 25. nimmt außerdem Kenntnis von der Arbeit des Sonderberichterstatters und be-
grüßt die Resolution 7/34 des Menschenrechtsrats vom 28. März 200810, mit der der Rat be-
schloss, das Mandat des Sonderberichterstatters um drei Jahre zu verlängern; 

 26. nimmt ferner Kenntnis von den Berichten des Sonderberichterstatters11 und legt 
den Mitgliedstaaten und anderen maßgeblichen Interessenträgern nahe, die Umsetzung der 
darin enthaltenen Empfehlungen zu erwägen; 

 27. fordert alle Mitgliedstaaten, zwischenstaatlichen Organisationen, zuständigen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Organisationen er-
neut auf, mit dem Sonderberichterstatter voll zusammenzuarbeiten, und fordert die Staaten 
auf, zu erwägen, seinen Anträgen auf Besuch ihres Landes zu entsprechen, damit er sein 
Mandat uneingeschränkt und wirksam erfüllen kann; 

 28. nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der Zunahme des Antisemitismus, der 
Christenfeindlichkeit und der Islamfeindlichkeit in verschiedenen Teilen der Welt sowie von 
dem Aufkommen rassischer und gewalttätiger Bewegungen auf der Grundlage von Rassis-
mus und diskriminierendem Gedankengut gegenüber arabischen, christlichen, jüdischen und 
muslimischen Gemeinschaften sowie allen religiösen Gemeinschaften, Gemeinschaften von 
Menschen afrikanischer Abstammung, Gemeinschaften von Menschen asiatischer Abstam-
mung, indigenen Gemeinschaften sowie anderen Gemeinschaften; 

_______________ 
9 Siehe A/65/295. 
10 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II. 
11 Siehe A/65/295 und A/65/323. 
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 29. befürwortet eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Sonderberichterstatter 
und dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, insbe-
sondere der Antidiskriminierungs-Gruppe; 

 30. ersucht die Hohe Kommissarin, den Staaten weiter auf Antrag Beratende Diens-
te und technische Hilfe zur Verfügung zu stellen, damit sie die Empfehlungen des Sonderbe-
richterstatters in vollem Umfang umsetzen können; 

 31. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderberichterstatter jede erforderliche per-
sonelle und finanzielle Hilfe zu gewähren, damit er sein Mandat effizient, wirksam und 
rasch erfüllen und der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen 
Bericht vorlegen kann; 

 32. ersucht den Sonderberichterstatter, im Rahmen seines Mandats den negativen 
Auswirkungen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz auf den vollen Genuss der bürgerlichen, kulturellen, wirt-
schaftlichen, politischen und sozialen Rechte auch weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; 

 33. bittet die Mitgliedstaaten, den Rassismus im Sport entschlossener zu bekämpfen, 
indem sie in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Sportorganisationen Auf-
klärungs- und Sensibilisierungskampagnen durchführen und die Urheber rassistischer Zwi-
schenfälle nachdrücklich verurteilen; 

 34. empfiehlt den Staaten, sich an umfassenden Anstrengungen zur Beseitigung von 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender 
Intoleranz und zur Förderung kultureller, ethnischer und religiöser Vielfalt zu beteiligen, 
und unterstreicht in dieser Hinsicht die entscheidende Rolle der Bildung, einschließlich der 
Erziehung, der Schulung und des Lernens auf dem Gebiet der Menschenrechte, und vielfäl-
tiger Sensibilisierungsmaßnahmen, die zur Herausbildung toleranter Gesellschaften beitra-
gen, in denen gegenseitiges Verständnis gewährleistet werden kann; 

 35. empfiehlt außerdem allen Staaten, die Art und Weise, wie der Begriff der natio-
nalen Identität in ihren Gesellschaften diskutiert wird, gebührend zu beachten und genau zu 
verfolgen, um zu verhindern, dass er als Instrument zur Herstellung künstlicher Unterschie-
de zwischen Bevölkerungsgruppen genutzt wird; 

 36. bekundet ihre Besorgnis über die in jüngster Zeit in zahlreichen Gesellschaften 
deutlich ausgeprägten Tendenzen, die Migration als ein Problem und eine Bedrohung des 
sozialen Zusammenhalts darzustellen, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von 
den zahlreichen menschenrechtlichen Problemen bei der Bekämpfung des Rassismus, der 
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz; 

 37. empfiehlt den Staaten, Schulungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, namentlich zu den Problemen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz gegenüber Migranten, Flücht-
lingen und Asylsuchenden, für Strafverfolgungsbeamte, insbesondere Einwanderungsbeam-
te und Grenzpolizisten, durchzuführen, damit diese im Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen handeln können;  

 38. empfiehlt den Staaten außerdem, aufgeschlüsselte Daten zu erheben, um geeig-
nete Rechtsvorschriften und politische Konzepte gegen Rassendiskriminierung auszuarbei-
ten und ihre Wirksamkeit zu überwachen, und bei der Planung und Durchführung dieser 
Maßnahme einige Kerngrundsätze zu beachten, darunter die Selbstidentifikation, das Recht 
auf Privatsphäre und die Garantie der Zustimmung der Betroffenen; 
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IV 

Ergebnisse der Weltkonferenz 2001 gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz und der 

Durban-Überprüfungskonferenz 2009 

 39. bekräftigt, dass die Generalversammlung im Einklang mit der Versammlungsre-
solution 50/227 vom 24. Mai 1996 die höchste zwischenstaatliche Instanz für die Ausarbei-
tung und Bewertung von Politiken im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zu-
sammenhängenden Gebieten ist und dass sie zusammen mit dem Menschenrechtsrat einen 
zwischenstaatlichen Mechanismus für die umfassende Umsetzung und Weiterverfolgung der 
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban1 bildet; 

 40. betont, dass die grundlegende Verantwortung für die wirksame Bekämpfung von 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender 
Intoleranz bei den Staaten liegt, hebt zu diesem Zweck hervor, dass die Staaten die Haupt-
verantwortung dafür tragen, die vollständige und wirksame Umsetzung aller in der Erklä-
rung und dem Aktionsprogramm von Durban sowie im Ergebnis der Durban-Überprüfungs-
konferenz3 enthaltenen Verpflichtungen und Empfehlungen sicherzustellen, und begrüßt in 
dieser Hinsicht die von zahlreichen Regierungen unternommenen Schritte; 

 41. fordert alle Staaten, die ihre nationalen Aktionspläne zur Bekämpfung von Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Into-
leranz noch nicht ausgearbeitet haben, auf, ihre auf der Weltkonferenz 2001 gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen; 

 42. fordert alle Staaten auf, unverzüglich auf nationaler, regionaler und internatio-
naler Ebene politische Konzepte und Aktionspläne zur Bekämpfung von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz, ein-
schließlich ihrer geschlechtsspezifischen Ausprägungen, auszuarbeiten und durchzuführen; 

 43. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Tätigkeit der bestehenden regionalen 
Stellen oder Zentren, die Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz in ihrer Region bekämpfen, zu unterstützen, und emp-
fiehlt die Einrichtung solcher Stellen in allen Regionen, in denen es sie noch nicht gibt; 

 44. fordert die Staaten, die die in Ziffer 78 des Aktionsprogramms von Durban auf-
geführten Übereinkünfte, darunter die Internationale Konvention von 1990 zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen12, noch nicht unterzeich-
net und ratifiziert haben beziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, auf, dies zu er-
wägen; 

 45. betont die grundlegende und ergänzende Rolle der nationalen Menschenrechts-
institutionen, der regionalen Stellen oder Zentren und der Zivilgesellschaft, die gemeinsam 
mit den Staaten darauf hinwirken, alle Formen von Rassismus zu beseitigen und insbeson-
dere die Ziele der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban zu erreichen; 

 46. erkennt die grundlegende Rolle an, die der Zivilgesellschaft im Kampf gegen 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende 
Intoleranz zukommt, insbesondere durch ihre Unterstützung der Staaten bei der Ausarbei-
tung von Vorschriften und Strategien, durch Maßnahmen und Aktionen gegen diese Formen 
der Diskriminierung und durch die Durchführung von Folgemaßnahmen; 

_______________ 
12 United Nations, Treaty Series, Vol. 2220, Nr. 39481. Deutschsprachige Fassung: Resolution 45/158 der 
Generalversammlung, Anlage. 
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 47. bekräftigt ihr Bekenntnis zur Beseitigung aller Formen des Rassismus, der Ras-
sendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und anderer Formen von damit zusammen-
hängender Intoleranz gegenüber indigenen Völkern und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis 
von der Aufmerksamkeit, die den Zielen der Bekämpfung von Vorurteilen, der Beseitigung 
von Diskriminierung und der Förderung der Toleranz, der Verständigung und guter Bezie-
hungen zwischen den indigenen Völkern und allen anderen Teilen der Gesellschaft in der 
Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker13 gewidmet wird; 

 48. erkennt an, dass sich die Weltkonferenz 2001, die dritte Weltkonferenz gegen 
Rassismus, erheblich von den beiden früheren Konferenzen unterschied, was sich daran 
zeigt, dass in ihren Titel zwei wichtige Komponenten aufgenommen wurden, die mit den 
zeitgenössischen Formen des Rassismus in Verbindung stehen, nämlich Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz; 

 49. erkennt außerdem an, dass die Ergebnisse der Weltkonferenz und der Durban-
Überprüfungskonferenz auf einer Stufe mit den Ergebnissen aller großen Konferenzen, Gip-
feltreffen und Sondertagungen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
und auf sozialem Gebiet stehen; 

 50. beschließt, eine eintägige Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene zur 
Begehung des zehnten Jahrestags der Annahme der Erklärung und des Aktionsprogramms 
von Durban auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs abzuhalten, die am zweiten Tag 
der Generaldebatte der sechsundsechzigsten Tagung stattfinden wird, dem Thema „Opfer 
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz: Anerkennung, Gerechtigkeit und Entwicklung“ gewidmet sein und aus einer 
Eröffnungs-Plenarsitzung, aufeinanderfolgenden Runden Tischen/thematischen Podiumsge-
sprächen und einer Abschluss-Plenarsitzung bestehen wird, und fordert den Präsidenten der 
Generalversammlung auf, Komoderatoren zur Führung von Konsultationen über den Um-
fang, die Modalitäten, das Format und die Organisation der Tagung auf hoher Ebene zu er-
nennen; 

 51. beschließt außerdem, dass auf der Tagung eine kurze und knappe Erklärung an-
genommen werden soll, die darauf gerichtet ist, auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene den politischen Willen zur vollständigen und wirksamen Umsetzung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban und ihrer Folgeprozesse zu mobilisieren; 

 52. bittet die Mitgliedstaaten, die internationalen und regionalen Organisationen, 
die Zivilgesellschaft, einschließlich nichtstaatlicher Organisationen, und die anderen In-
teressenträger, zur Begehung des zehnten Jahrestags der Annahme der Erklärung und des 
Aktionsprogramms von Durban verschiedene öffentlichkeitswirksame Initiativen zu unter-
stützen, die auf effektive Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen abzielen; 

 53. ersucht den Generalsekretär, unter Beteiligung der Mitgliedstaaten und der 
Fonds und Programme der Vereinten Nationen sowie der Zivilgesellschaft, einschließlich 
nichtstaatlicher Organisationen, ein Informationsprogramm zur angemessenen Begehung 
des zehnten Jahrestags der Annahme der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban 
aufzustellen; 

 54. betont, dass eine stärkere öffentliche Unterstützung für die Erklärung und das 
Aktionsprogramm von Durban und die Beteiligung der maßgeblichen Interessenträger an 
ihrer Verwirklichung entscheidend wichtig sind; 

 55. begrüßt den Beschluss des Menschenrechtsrats, zur Begehung des Internationa-
len Jahres der Menschen afrikanischer Abstammung während des Tagungsteils auf hoher 

_______________ 
13 Resolution 61/295, Anlage. 
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Ebene seiner sechzehnten Tagung eine Podiumsdiskussion über den vollen Genuss der 
Menschenrechte der Menschen afrikanischer Abstammung zu veranstalten14; 

 56. fordert die Mitgliedstaaten und das System der Vereinten Nationen auf, sich 
verstärkt um die breite Verteilung von Exemplaren der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban zu bemühen, und unterstützt die Anstrengungen, ihre Übersetzung und 
weite Verbreitung zu gewährleisten; 

 57. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte und die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information, eine Informationskam-
pagne zur Begehung des zehnten Jahrestags der Annahme der Erklärung und des Aktions-
programms von Durban, einschließlich der breiten Verteilung nutzerfreundlicher Informa-
tionsmaterialien über das System der Vereinten Nationen, unter anderem über die Informa-
tionszentren der Vereinten Nationen, in die Wege zu leiten; 

 58. begrüßt den Beschluss des Menschenrechtsrats, einen Teil des Arbeitspro-
gramms seiner siebzehnten Tagung unter dem Punkt „Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Formen von Intoleranz, Weiterverfol-
gung und Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban“ einer Erörte-
rung zu widmen, bei der es unter anderem um bewährte Verfahren im Kampf gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz im Zusammenhang mit der Begehung des zehnten Jahrestags der Erklärung und des 
Aktionsprogramms von Durban während des Tagungsteils der Generalversammlung auf ho-
her Ebene geht14; 

 59. begrüßt außerdem die lobenswerte, von den Mitgliedstaaten der Karibischen 
Gemeinschaft und anderen Mitgliedstaaten getragene Initiative zur Errichtung eines ständi-
gen Mahnmals bei den Vereinten Nationen für die Opfer der Sklaverei und des transatlanti-
schen Sklavenhandels als Beitrag zur Erfüllung der Ziffer 101 der Erklärung von Durban, 
bekundet ihre Anerkennung für die Beiträge an den zu diesem Zweck eingerichteten freiwil-
ligen Fonds und fordert die anderen Länder nachdrücklich auf, zu dem Fonds beizutragen; 

 60. bekundet ihre Anerkennung für die fortgesetzte Arbeit der mit der Weiterverfol-
gung der Weltkonferenz und der Durban-Überprüfungskonferenz beauftragten Mechanis-
men; 

 61. fordert den Menschenrechtsrat auf, sicherzustellen, dass nach der Behandlung 
und Annahme der Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Zwischenstaatlichen Arbeits-
gruppe für die wirksame Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Dur-
ban4,5 die Empfehlungen den zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen zur An-
nahme und Umsetzung im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zur Kenntnis gebracht werden; 

 62. legt dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte nahe, die Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban und des 
Ergebnisdokuments der Durban-Überprüfungskonferenz im gesamten System der Vereinten 
Nationen weiter systematisch zu berücksichtigen und im Einklang mit den Ziffern 136 und 
137 des Ergebnisdokuments, in denen die Einsetzung einer interinstitutionellen Arbeits-
gruppe gefordert wird, den Menschenrechtsrat diesbezüglich auf dem Laufenden zu halten; 

 63. ist sich der zentralen Bedeutung bewusst, die der Mobilisierung von Ressourcen, 
einer wirksamen weltweiten Partnerschaft und der internationalen Zusammenarbeit im Kon-
text der Ziffern 157 und 158 des Aktionsprogramms von Durban zukommt, wenn die auf 
der Weltkonferenz eingegangenen Verpflichtungen erfolgreich verwirklicht werden sollen, 

_______________ 
14 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 53 und Korrigendum 
(A/65/53 und Corr.1), Kap. III, Abschn. A, Resolution 14/16. 
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und hebt in dieser Hinsicht hervor, wie wichtig das Mandat der Gruppe unabhängiger nam-
hafter Experten für die Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban 
ist, insbesondere wenn es darum geht, den zur erfolgreichen Umsetzung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms erforderlichen politischen Willen zu mobilisieren; 

 64. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen, da-
mit die Zwischenstaatliche Arbeitsgruppe für die wirksame Umsetzung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Durban, die Arbeitsgruppe von Sachverständigen für Menschen 
afrikanischer Abstammung, die Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Umset-
zung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban und der Ad-hoc-Ausschuss zur 
Ausarbeitung ergänzender Normen ihr Mandat wirksam erfüllen können; 

 65. erinnert daran, dass der Menschenrechtsrat ersucht wurde, die Maßnahmen zu 
prüfen, die erforderlich sind, um die Wirksamkeit der Mechanismen zur Weiterverfolgung 
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban zu steigern und eine höhere Synergie 
und Komplementarität in der Arbeit dieser Mechanismen zu gewährleisten, und sieht den 
Erörterungen mit Interesse entgegen, die im Hinblick darauf geführt werden, die Schnittstel-
le zwischen den Folgemechanismen zu erweitern und ihre Schwerpunktausrichtung zu 
verbessern, um die Abstimmung und Koordinierung auf allen Ebenen im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats zu verstärken, so auch durch eine Umstrukturierung und Umgestaltung 
ihrer Arbeit, falls der Menschenrechtsrat dies für angemessen hält, und gemeinsame Erörte-
rungen und Treffen zuzulassen; 

 66. bekundet ihre Besorgnis über die Zunahme rassistischer Zwischenfälle bei ver-
schiedenen Sportveranstaltungen, nimmt jedoch gleichzeitig mit Anerkennung Kenntnis von 
den Anstrengungen, die einige Leitungsgremien der verschiedenen Sportarten unternehmen, 
um den Rassismus zu bekämpfen, und bittet in dieser Hinsicht alle internationalen Sport-
gremien, über ihre nationalen, regionalen und internationalen Verbände eine Welt des Sports 
zu fördern, die frei von Rassismus und Rassendiskriminierung ist; 

 67. begrüßt die besondere historische Dimension der Fußball-Weltmeisterschaft 
2010 der Fédération Internationale de Football Association in Südafrika, mit der dieses 
sportliche Großereignis erstmals auf dem afrikanischen Kontinent durchgeführt wurde; 

 68. bekundet ihre ernste Besorgnis über die jüngsten rassistischen Zwischenfälle bei 
Sportveranstaltungen, die sich insbesondere gegen Afrikaner und Menschen afrikanischer 
Abstammung richteten, und weist auf die Notwendigkeit hin, diesem Erbe des Rassismus 
entgegenzuwirken; 

 69. bekundet in diesem Zusammenhang der Fédération Internationale de Football 
Association ihre Anerkennung für die Initiative, eine öffentlichkeitswirksame Kampagne 
gegen den Rassismus im Fußball einzuleiten, und bittet die Fédération, diese Initiative bei 
der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien fortzusetzen; 

 70. fordert die Staaten auf, Sportgroßveranstaltungen als wertvolle Informations-
plattformen zur Mobilisierung der Menschen und Vermittlung wichtiger Botschaften über 
Gleichheit und Nichtdiskriminierung zu nutzen; 

 71. erkennt die Orientierungs- und Führungsrolle des Menschenrechtsrats an und 
legt ihm nahe, die Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban und 
des Ergebnisdokuments der Durban-Überprüfungskonferenz weiter zu beaufsichtigen; 

 72. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte, dem Menschenrechtsrat weiterhin jede zur Erreichung seiner diesbezüglichen Ziele 
erforderliche Unterstützung zu gewähren; 
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V 

Folgemaßnahmen 

 73. empfiehlt nachdrücklich, die künftigen der Weiterverfolgung der Weltkonferenz 
gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gende Intoleranz und der Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Dur-
ban1 gewidmeten Sitzungen des Menschenrechtsrats so anzuberaumen, dass eine breite Be-
teiligung möglich ist und eine Überschneidung mit den Sitzungen, in denen die Generalver-
sammlung diesen Punkt behandelt, vermieden wird; 

 74. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution samt Empfehlungen 
vorzulegen; 

 75. beschließt, mit dieser wichtigen Angelegenheit auf ihrer sechsundsechzigsten 
Tagung unter dem Punkt „Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz“ befasst zu bleiben. 

73. Plenarsitzung 
24. Dezember 2010 


